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E N T W U R F  

 

 

Gesetz, mit dem das Gesetz über internationale Informationsverfahren un d No-

tifizierungen auf dem Gebiet technischer Vorschriften (Wiener Notifizierungs-

gesetz - WNotifG) geändert wi rd  

 

 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

 

Das Wiener Notifizierungsgesetz, LGBl. für Wien Nr. 28/1996, wird wie folgt geän-

dert: 

 

1. § 1 lautet: 

 

"§ 1. (1) Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen, die technische Vorschriften 

zum Gegenstand haben, sind nach Maßgabe gemeinschaftsrechtlicher oder völker-

rechtlicher Verpflichtungen entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes ei-

nem Notifizierungsverfahren zu unterziehen, bevor die Erlassung des Gesetzes oder 

der Verordnung erfolgt.  

 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für : 

 

1. Maßnahmen, die im Rahmen des EG-Vertrages zum Schutz von Personen, 

insbesondere der Arbeitnehmer, bei der Verwendung von Erzeugnissen für er-

forderlich gehalten werden, sofern diese Maßnahmen keine Auswirkungen auf 

diese Erzeugnisse haben; 

 



2. Hörfunkdienste; 

 

3. Fernsehdienste gemäß Art. 1 lit. a der Richtlinie 89/552/EWG zur Koordinie-

rung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

die Ausübung der Fernsehtätigkeit, ABl. Nr. L 298 vom 17.10.1989, S. 23, in 

der Fassung der Richtlinie 97/36/EG, ABl. Nr. L 202 vom 30.07.1997, S. 1; 

 

4. Vorschriften über Angelegenheiten, die einer Gemeinschaftsregelung im Be-

reich der Telekommunikationsdienste gemäß der Richtlinie 90/387/EWG,  

ABl. Nr. L 192 vom 24.07.1990, S. 1, in der Fassung der Richtlinie 97/51/EG, 

ABl. Nr. L 295 vom 29.10.1997, S. 23, unterliegen; 

 

5. Vorschriften über Angelegenheiten, die einer Gemeinschaftsregelung im Be-

reich der Finanzdienstleistungen unterliegen, die im Anhang VI der Richtlinie 

98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 

technischen Vorschriften, ABl. Nr. L 204 vom 21.07.1998, S. 37, in der Fas-

sung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 05.08.1998, S. 18, nicht ab-

schließend aufgezählt sind; 

 

(3) Auf Vorschriften, die von geregelten Märkten im Sinne der Richtlinie 

93/22/EWG über Wertpapierdienstleistungen, ABl. Nr. L 141 vom 11.06.1993, S. 27, 

anderen Märkten oder Stellen, die auf diesem Gebiet Clearing- oder Abrechnungs-

aufgaben wahrnehmen, erlassen werden oder für diese gelten, ist nur § 4 Abs. 8 

dieses Gesetzes anzuwenden." 

 

2. § 2 lautet: 

 

"§ 2. Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 

 

1. Erzeugnis: Alle Erzeugnisse, die gewerblich hergestellt werden, sowie alle 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse einschließlich Fischprodukte. 



 

2. Dienst: Eine Dienstleistung der Informationsgesellschaft, das heißt jede in der 

Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf ei-

nes Empfängers erbrachte Dienstleistung. 

 

Im Sinne dieser Definition bezeichnet der Ausdruck: 

 

a) im Fernabsatz erbrachte Dienstleistung: eine Dienstleistung, die ohne 

gleichzeitige physische Anwesenheit der Vertragsparteien erbracht wird, 

wobei Dienste, bei deren Erbringung der Erbringer oder der Empfänger 

gleichzeitig physisch anwesend sind, selbst wenn dabei elektronische Gerä-

te benutzt werden, nicht unter diese Bestimmung fallen; 

b) elektronisch erbrachte Dienstleistung: eine Dienstleistung, die mittels Gerä-

ten für die elektronische Verarbeitung, einschließlich digitaler Kompression, 

und Speicherung von Daten am Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt 

empfangen und vollständig über Draht, über Funk, auf optischem oder ande-

rem elektromagnetischem Wege gesendet, weitergeleitet und empfangen 

wird, wobei Dienste, die zwar mit elektronischen Geräten, aber in materieller 

Form erbracht werden, nicht unter diese Bestimmung fallen; 

c) auf individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung: eine 

Dienstleistung, die durch die Übertragung von Daten auf individuelle Anfor-

derung erbracht wird, wobei Dienste, die im Wege einer Übertragung von 

Daten ohne individuellen Abruf gleichzeitig für eine unbegrenzte Zahl von 

einzelnen Empfängern erbracht werden (Punkt-zu-Mehrpunkt-Übertragung), 

nicht unter diese Bestimmung fallen. 

 

3. Technische Spezifikation: Spezifikation, die in einem Schriftstück enthalten ist, 

das Merkmale für ein Erzeugnis vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Gebrauchs-

tauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich der Vorschriften ü-

ber Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfah-



ren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung des Erzeugnisses sowie 

über Konformitätsbewertungsverfahren. 

 

4. Sonstige Vorschrift: Eine Vorschrift für ein Erzeugnis, die keine technische 

Spezifikation ist und insbesondere zum Schutz der Verbraucher oder der Um-

welt erlassen wird und die den Lebenszyklus des Erzeugnisses nach dem In-

verkehrbringen betrifft, wie Vorschriften für Gebrauch, Wiederverwertung, Wie-

derverwendung oder Beseitigung, sofern diese Vorschriften die Zusammenset-

zung oder die Art des Erzeugnisses bzw. seine Vermarktung wesentlich beein-

flussen können. 

 

5. Vorschrift betreffend Dienste: Eine allgemein gehaltene Vorschrift über den Zu-

gang zu den in Z 2 genannten Diensten und über deren Betreibung, insbeson-

dere Bestimmungen über den Erbringer von Diensten, den Empfänger von 

Diensten und über die Dienste selbst, nicht jedoch Vorschriften, die nicht spe-

ziell auf diese Dienste abzielen.  

 

Im Sinne dieser Definition gilt eine Vorschrift als speziell auf Dienste der Infor-

mationsgesellschaft abzielend, wenn sie nach ihrer Begründung und ihrem 

Wortlaut insgesamt oder in Form einzelner Bestimmungen ausdrücklich und 

gezielt auf die Regelung dieser Dienste abstellt. 

 

Im Sinne dieser Definition ist eine Vorschrift nicht als speziell auf Dienste der 

Informationsgesellschaft abzielend zu betrachten, wenn sie sich lediglich indi-

rekt oder im Sinne eines Nebeneffekts auf diese Dienste auswirkt. 

 

6. Technische Vorschrift: Technische Spezifikationen, sonstige Vorschriften oder 

Vorschriften betreffend Dienste einschließlich der einschlägigen Verwaltungs-

vorschriften, deren Beachtung rechtlich oder de facto (technische De-facto-

Vorschrift) für das Inverkehrbringen von Produkten und deren Verwendung, die 

Erbringung eines Dienstes oder die Niederlassung eines Erbringers von Dien s-



ten im Land Wien verbindlich ist, sowie die Rechts- und Verwaltungsvorschrif-

ten, mit denen die Herstellung, die Einfuhr, das Inverkehrbringen oder die Ver-

wendung eines Erzeugnisses oder die Erbringung oder die Nutzung eines 

Dienstes oder die Niederlassung als Erbringer von Diensten verboten werden. 

 

7. Technische De-facto-Vorschriften sind insbesondere: 

 

a) die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, in denen entweder auf technische 

Spezifikationen, sonstige Vorschriften oder Vorschriften betreffend Dienste 

oder auf Berufskodizes bzw. Verhaltenskodizes, die ihrerseits einen Verweis 

auf technische Spezifikationen, sonstige Vorschriften oder Vorschriften 

betreffend Dienste enthalten, verwiesen wird und deren Einhaltung eine 

Konformität mit den durch die genannten Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-

ten festgelegten Bestimmungen vermuten lässt; 

b) freiwillige Vereinbarungen, bei denen das Land Wien Vertragspartei ist und 

die im öffentlichen Interesse die Einhaltung von technischen Spezifikationen, 

sonstigen Vorschriften oder Vorschriften betreffend Dienste, mit Ausnahme 

der Vergabevorschriften im öffentlichen Beschaffungswesen, bezwecken; 

c) die technischen Spezifikationen, sonstigen Vorschriften oder Vorschriften 

betreffend Dienste, die mit steuerlichen oder finanziellen Maßnahmen ver-

bunden sind, die auf den Verbrauch der Erzeugnisse oder die Inanspruch-

nahme der Dienste Einfluss haben, indem sie die Einhaltung dieser techni-

schen Spezifikationen, sonstigen Vorschriften oder Vorschriften betreffend 

Dienste fördern; dies gilt nicht für technische Spezifikationen, sonstige Vor-

schriften oder Vorschriften betreffend Dienste, die die nationalen Systeme 

der sozialen Sicherheit betreffen. 

 

8. Entwurf einer technischen Vorschrift: Text einer technischen Spezifikation, ei-

ner sonstigen Vorschrift oder einer Vorschrift betreffend Dienste einschließlich 

Verwaltungsvorschriften, der ausgearbeitet worden ist, um diese als technische 

Vorschrift festzuschreiben oder letztlich festschreiben zu lassen, und der sich 



in einem Stadium der Ausarbeitung befindet, in dem noch wesentliche Ände-

rungen möglich sind." 

 

3. § 3 Abs. 5 lautet:  

 

"(5) Notifizierungen sind nicht erforderlich für Entwürfe von Gesetzen und Verord-

nungen, die technische Vorschriften zum Gegenstand haben, sofern diese: 

 

1. den verbindlichen Gemeinschaftsrechtsakten, mit denen technische Spezifika-

tionen oder Vorschriften betreffend Dienste in Kraft gesetzt werden, nachkom-

men; 

 

2. Verpflichtungen aus einem internationalen Übereinkommen erfüllen, wodurch 

gemeinsame technische Spezifikationen oder Vorschriften betreffend Dienste 

in der Gemeinschaft in Kraft gesetzt werden; 

 

3. Schutzklauseln in Anspruch nehmen, die in verbindlichen Gemeinschafts-

rechtsakten enthalten sind; 

 

4. Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 92/59/EWG des Rates vom 29. Juni 1992 über die 

allgemeine Produktsicherheit, ABl. der EG Nr. L 228 vom 11. August 1992,  

S. 24, anwenden; 

 

5. lediglich einem Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften 

nachkommen; 

 

6. lediglich eine technische Vorschrift im Sinne des § 2 Z 6 und 7 zum Zwecke der 

Beseitigung eines Handelshemmnisses oder - in Bezug auf Vorschriften betref-

fend Dienste - eines Hemmnisses für den freien Dienstleistungsverkehr oder 

die Niederlassungsfreiheit von Betreibern entsprechend einem Antrag der 

Kommission ändern." 



 

4. § 4 lautet: 

 

"§ 4. (1) Die Anhörungsfrist beginnt mit Eingang der Notifizierung bei der Europ ä-

ischen Kommission und beträgt drei Monate. 

 

(2) Diese Frist verlängert sich auf vier Monate  

 

1. für den Entwurf einer technischen Vorschrift in Form einer freiwilligen Verein-

barung, bei der das Land Wien Vertragspartei ist und die im öffentlichen Inte-

resse die Einhaltung von technischen Spezifikationen, sonstigen Vorschriften 

oder Vorschriften betreffend Dienste, mit Ausnahme der Vergabevorschriften 

im öffentlichen Beschaffungswesen, bezweckt, wenn die Europäische Kommis-

sion oder ein Mitgliedstaat innerhalb von drei Monaten nach der Übermittlung 

im Rahmen des Notifizierungsverfahrens eine ausführliche Stellungnahme ab-

gibt, derzufolge die geplante Maßnahme Elemente enthält, die den freien Wa-

renverkehr im Rahmen des Binnenmarktes beeinträchtigen könnten, 

 

2. für den Entwurf einer Vorschrift betreffend Dienste, wenn die Europäische 

Kommission oder ein Mitgliedstaat innerhalb von drei Monaten nach Eingang 

der Mitteilung eine ausführliche Stellungnahme abgibt, derzufolge die geplante 

Maßnahme Elemente enthält, die den freien Verkehr von Dienstleistungen oder 

die Niederlassungsfreiheit der Betreiber im Rahmen des Binnenmarktes beein-

trächtigen könnten. 

 

(3) Diese Frist verlängert sich auf sechs Monate für jeden nicht von Abs.  2 erfass-

ten Entwurf einer technischen Vorschrift, wenn die Europäische Kommission oder 

ein Mitgliedstaat innerhalb von drei Monaten nach der Übermittlung eine ausführli-

che Stellungnahme abgibt, derzufolge die geplante Maßnahme Elemente enthält, die 

den freien Warenverkehr im Rahmen des Binnenmarktes beeinträchtigen könnten. 

 



(4) Diese Frist verlängert sich auf zwölf Monate, wenn die Europäische Kommis-

sion innerhalb von drei Monaten nach der Übermittlung des Entwurfes einer techni-

schen Vorschrift entweder 

 

1. ihre Absicht bekannt gibt, für den gleichen Gegenstand mit Ausnahme der Vo r-

schriften betreffend Dienste eine Richtlinie, eine Verordnung oder eine Ent-

scheidung im Sinne von Art. 249 EGV vorzuschlagen oder zu erlassen, oder 

 

2. die Feststellung bekannt gibt, dass der Entwurf einer technischen Vorschrift ei-

nen Gegenstand betrifft, für welchen dem Rat der Europäischen Gemeinschaft 

ein Vorschlag für eine Richtlinie, eine Verordnung oder eine Entscheidung im 

Sinne von Art. 249 EGV vorgelegt worden ist. 

 

(5) Diese Frist verlängert sich auf 18 Monate, wenn der Rat der Europäischen 

Gemeinschaft innerhalb der vorstehenden zwölfmonatigen Frist einen gemeinsamen 

Standpunkt festlegt. 

 

(6) Die Fristen nach Abs. 4 und 5 gelten nicht mehr, 

 

a) wenn die Europäische Kommission mitteilt, dass sie auf ihre Absicht ver-

zichtet, einen verbindlichen Gemeinschaftsrechtsakt vorzuschlagen oder 

zu erlassen, oder 

b) wenn die Europäische Kommission die Rücknahme ihres Entwurfs oder 

Vorschlags mitteilt, oder 

c) sobald ein verbindlicher Gemeinschaftsrechtsakt von der Europäischen 

Kommission oder vom Rat der Europäischen Gemeinschaft erlassen wor-

den ist. 

 

(7) Die rücklangenden Bemerkungen der Europäischen Kommission oder anderer 

Mitgliedstaaten sind bei der weiteren Ausarbeitung der technischen Vorschrift soweit 

wie möglich zu berücksichtigen. 



 

(8) Der endgültige Wortlaut einer technischen Vorschrift ist unverzüglich entspre-

chend § 3 Abs. 1 der Europäischen Kommission mitzuteilen.  

 

(9) Die Abs. 1 bis 6 gelten nicht, 

 

1. wenn es aus dringenden Gründen, die durch eine ernste und unvorhersehbare 

Situation entstanden sind und sich auf den Schutz der Gesundheit von Men-

schen und Tieren, die Erhaltung von Pflanzen oder die Sicherheit und, sofern 

es sich um Vorschriften betreffend Dienste handelt, auch auf die öffentliche 

Ordnung, insbesondere auf den Jugendschutz beziehen, erforderlich ist, ohne 

die Möglichkeit einer vorherigen Konsultation in kürzester Frist technische Vor-

schriften auszuarbeiten, um sie unverzüglich zu erlassen und in Kraft zu set-

zen, 

 

2. wenn es aus dringenden Gründen, die durch eine ernste Situation entstanden 

sind und sich auf den Schutz der Sicherheit und der Integrität des Finanzsys-

tems, insbesondere auf den Schutz der Einleger, der Anleger und der Versi-

cherten, beziehen, erforderlich ist, unverzüglich Vorschriften betreffend die Fi-

nanzdienstleistungen zu erlassen und in Kraft zu setzen.  

 

In der in § 3 genannten Mitteilung ist die Dringlichkeit der betreffenden Maß-

nahme zu begründen. 

 

(10) Die Abs. 1 bis 6 und 9 gelten nicht für Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

die in Bezug auf ein Herstellungsverbot erlassen werden, sofern diese Bestimmun-

gen kein Hindernis für den freien Warenverkehr darstellen. 

 

(11) Die Abs. 1 bis 6 und 9 gelten nicht für technische Spezifikationen, sonstige 

Vorschriften oder Vorschriften betreffend Dienste, die mit steuerlichen oder finanziel- 



len Maßnahmen verbunden sind, die auf den Verbrauch der Erzeugnisse oder die 

Inanspruchnahme der Dienste Einfluss haben, indem sie die Einhaltung dieser tech-

nischen Spezifikationen, sonstigen Vorschriften oder Vorschriften betreffend Dienste 

fördern; dies gilt nicht für technische Spezifikationen, sonstige Vorschriften oder Vor-

schriften betreffend Dienste, die die nationalen Systeme der sozialen Sicherheit 

betreffen. 

 

(12) Die Abs. 4 und 5 sowie 6 gelten nicht für freiwillige Vereinbarungen, bei de-

nen das Land Wien Vertragspartei ist und die im öffentlichen Interesse die Einhal-

tung von technischen Spezifikationen, sonstigen Vorschriften oder Vorschriften 

betreffend Dienste mit Ausnahme der Vergabevorschriften im öffentlichen Beschaf-

fungswesen, bezwecken. 

 

(13) Sofern nach anderen gemeinschaftsrechtlichen oder völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen ausdrücklich festgelegte Fristen einzuhalten sind, die von den Abs. 1 

bis 6 und 9 bis 12 abweichen, muss auch deren Einhaltung erfolgen." 

 

5. § 6 lautet: 

 

"§ 6. In die Kundmachung von Gesetzen und Verordnungen, die eine notifizierte 

technische Vorschrift enthalten, ist ein Hinweis aufzunehmen, der auf die Richtlinie 

98/34/EG Bezug nimmt." 

 

6. Nach § 6 wird folgender § 7 samt Überschrift angefügt: 

 

 

 

 

 

 

 



"Schlussbestimmung 

 

§ 7. Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsver-

fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, ABl. Nr. L 204 vom 

21.07.1998, S. 37, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 

05.08.1998, S. 18, umgesetzt." 

 

 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
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V O R B L A T T  

 

zum Entwurf einer Änderung des Wiener Notifizierungsgesetzes 

 

 

Problem: Nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wurde die 

Richtlinie 83/189/EWG i.d.F. 94/10/EG über ein Informationsver-

fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften 

im Wiener Landesrechtsbereich durch das Wiener Notifizierungs-

gesetz - WNotifG, LGBl. für Wien Nr. 28/1996, hinsichtlich der 

dem Landesrecht zuzuordnenden technischen Vorschriften um-

gesetzt. Die genannte EU-Richtlinie wurde inzwischen im wesent-

lichen unverändert, aber aus Gründen der Übersichtlichkeit und 

Klarheit neu kodifiziert und als Richtlinie 98/34/EG neu verlaut-

bart. Der Anwendungsbereich dieser Richtlinie wurde mit der 

nachfolgenden Richtlinie 98/48/EG auf Entwürfe von Regelungen 

für Dienste der Informationsgesellschaft ausgedehnt. 

 

Ziel: Die in Ergänzung der Richtlinie 98/34/EG ergangene Richtlinie 

98/48/EG wird im wesentlichen vom Bund, soll jedoch auch für 

den Bereich der Landeskompetenzen umgesetzt werden. 

 

Lösung: Änderung des Wiener Notifizierungsgesetzes, insbesondere wird 

das Notifizierungsverfahren auf Vorschriften betreffend Dienste 

der Informationsgesellschaft ausgeweitet. 

 

Alternativen: Keine. 

 

 



Kosten: Mehrkosten sind durch die marginale Erweiterung des Geltungs-

bereiches nur in geringfügigem Ausmaß zu erwarten. Die Angabe 

eines bestimmten Betrages ist nicht möglich. Die zusätzlichen 

Aufgaben können mit den vorhandenen Ressourcen im Bereich 

der Landesverwaltung bewältigt werden.  

 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:  

 

Der Entwurf sieht ausschließlich Maßnahmen vor, zu denen das 

Land Wien auf Grund zwingender Vorschriften des Gemein-

schaftsrecht verpflichtet ist. 

 

Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens:  

 

Keine. 

 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

 

 Positive Auswirkungen sind durch die Erhöhung der  

 Transparenz im Binnenmarkt und die Erweiterung der vor- 

 beugenden Kontrolle von möglichen Beeinträchtigungen  

 der Freiheit des Binnenmarktes zu erwarten. 
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E R L Ä U T E R U N G E N  

 

zum Entwurf einer Novelle zum Wiener Notifizierungsgesetz. 

 

 

A) Allgemeines: 

 

Die Richtlinie 83/189/EWG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Nor-

men und technischen Vorschriften, ABl. Nr. L 109 vom 26.4.1983, S. 8, wurde nach 

mehrfachen Änderungen in der Richtlinie 98/34/EG, ABl. Nr. L 204 vom 21.7.1998, 

S. 37, kodifiziert, d.h. ohne materielle Änderungen auf dem geltenden Stand neu 

erlassen. Bereits wenig später wurde sie durch die Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr.  

L 217 vom 5.8.1998, S. 18, wesentlich in ihrem Geltungsbereich erweitert. 

 

Zweck dieser neuen Regelungen ist es, auch Vorschriften betreffend die Dienste der 

Informationsgesellschaft in das Notifizierungsverfahren einzubeziehen. Es handelt 

sich dabei um Dienstleistungen im Sinne von Art. 50 EG-Vertrag, die drei Kriterien 

erfüllen: Sie müssen 1. im Fernabsatz, 2. elektronisch und 3. auf individuellen Abruf 

des Empfängers erbracht werden. 

 

Mit dem Notifikationsgesetz 1999 - NotifG 1999, BGBl. I Nr. 183/1999, hat der Bund 

in  Umsetzung der Richtlinie 98/48/EG neue Regelungen betreffend Dienste der In-

formationsgesellschaft in das Notifizierungsverfahren aufgenommen. Insofern als 

auch Landeskompetenzen betroffen sind, ist auch eine Änderung des Wiener Notifi-

zierungsgesetzes, LGBl. für Wien Nr. 28/1996, vorzusehen. 

 

Der Novellierungsentwurf enthält keine verfassungsändernden Bestimmungen und 

auch keine anderen Bestimmungen, die einem besonderen Normsetzungsverfahren 

unterliegen. Die EU-Konformität ist gegeben, da der Entwurf ausschließlich der Um-



setzung von EU-Recht dient. Die durch die Novellierung des Gesetzes bedingten 

zusätzlichen Verwaltungsaufwände dürften sich gering halten, da Regelungen, die 

speziell auf die Dienste der Informationsgesellschaft abzielen, im Kompetenzbereich 

der Länder nur in marginalen Bereichen zu erwarten sind. 

 

Es ist anzunehmen, dass zusätzliche notifizierungspflichtige Vorhaben nur in ge-

ringstem Umfang entstehen werden. Es ist aber denkbar, dass den Ländern im Zuge 

von Änderungen der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung weitere Aufgaben ü-

bertragen werden, in deren Rahmen Notifizierungen nach der genannten Richtlinie 

in Frage kommen. 

 

B) Besonderer Teil : 

 

Vorbemerkung:  

 

In der Folge ist mit dem Begriff "Richtlinie" die Richtlinie 98/34/EG in der Fassung 

der Richtlinie 98/48/EG gemeint. 

 

Zu § 1 Abs. 1: 

 

Die Bezugnahme in der Stammfassung des Gesetzes auf völkerrechtliche Verpflich-

tungen wurde um den Begriff der gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen erwei-

tert. 

 

Zu § 1 Abs. 2: 

 

Diese Bestimmung sowie Abs. 3 legen - soweit dies auch für die Landeskompeten-

zen von Bedeutung ist - die Ausnahmen vom Geltungsbereich dieses Gesetzes fest. 

 



Die in Ziffer 1 normierte Ausnahmebestimmung wurde der Vollständigkeit halber, 

wenn auch in der Praxis kaum von Relevanz, aus Art. 1 letzter Abs. der Richtlinie in 

die Novelle übernommen.  

 

In den Ziffern 2 bis 5 werden in Umsetzung des Art. 1 Z 2 Unterabs. 4 und 5, Z 5 

Unterabs. 2 und 3 der Richtlinie Ausnahmen festgelegt, die sich auf Dienste bezie-

hen.  

 

Zu § 1 Abs. 3: 

 

Diese Ausnahmebestimmung betrifft Vorschriften, die von geregelten Märkten (Bör-

sen) oder anderen Finanzmärkten oder -organen eingeführt werden oder für diese 

gelten, und setzt Art. 1 Z 5 Unterabs. 4 der Richtlinie um. Diese Ausnahme ist da-

durch gerechtfertigt, dass es notwendig sein kann, Online-Dienste betreffende 

Rechtsvorschriften für die mobilen und stark fluktuierenden Finanzmärkte, auf denen 

plötzliche und unvorhergesehene Entwicklungen eintreten können, unverzüglich zu 

verabschieden. Es handelt sich jedoch nicht um eine vollständige Ausnahme. Das 

Notifizierungsverfahren für Entwürfe von Vorschriften betreffend Dienste findet in 

diesem Fall zwar keine Anwendung, es sind aber die endgültigen Texte der Vor-

schriften gemäß § 4 Abs. 8 des Entwurfs mitzuteilen. 

 

§ 2 wurde neu gefasst, da durch Änderung der Richtlinie Begriffe erweitert bzw. neu 

hinzugekommen sind. 

 

Zu den einzelnen Ziffern: 

 

Z 1:  Diese Bestimmung stellt nunmehr eindeutig klar, dass unter den Begriff "Er-

zeugnis" auch Fischprodukte fallen. 

 

 



Z 2:  Definiert den mit der Richtlinie neu eingeführten Begriff "Dienst" und setzt  

Art. 1 Z 2 der Richtlinie um. Diese Bestimmung enthält die zentrale Definition 

jener Dienste der Informationsgesellschaft, deren Regelung durch das Notifi-

zierungsverfahren kontrolliert werden soll. 

 

Die Dienstleistung muss drei wesentliche Merkmale aufweisen: ihre Einbrin-

gung muss 

 

- im Fernabsatz (lit. a), 

- elektronisch (lit. b) und 

- auf individuellen Abruf des Empfängers (lit. c) erfolgen. 

 

Überdies muss es sich um eine "in der Regel gegen Entgelt erbrachte" 

Dienstleistung handeln. Wie in der Erwägung Nr. 19 der Richtlinie 98/48/EG 

ausgeführt wird, sind darunter Dienstleistungen im Sinne von Art. 50 EG-

Vertrag entsprechend der Auslegung durch den EuGH zu verstehen. Nach 

der Rechtsprechung des EuGH "besteht das Wesensmerkmal des Entgelts 

darin, dass es die wirtschaftliche Gegenleistung für die betreffende Leistung 

darstellt" (vgl. das Urteil vom 7. Dezember 1993, Rechtssache Wirth, C-

109/92, Entscheidungsgrund 15). Dieses Merkmal fehlt bei den Tätigkeiten, 

die ein Staat ohne wirtschaftliche Gegenleistung im Rahmen seiner Aufgaben, 

insbesondere in den Bereichen Soziales, Kultur, Bildung und Justiz ausübt. 

Regelungen für diese Tätigkeiten, auch wenn diese im Rahmen von Selbst-

verwaltungskörpern ausgeübt werden, werden somit von der Definition des 

Art. 50 EG-Vertrag nicht erfasst, fallen nicht in den Geltungsbereich der Richt-

linie 98/48/EG und entsprechend nicht in den Anwendungsbereich dieses 

Gesetzes. Ausgeschlossen sind folglich beispielsweise Dienstleistungen 

staatlicher Einrichtungen im Rahmen des Pflichtschulsystems, die stationäre 

Gesundheitsversorgung oder die Ausstellung von Bescheinigungen und Do-

kumenten durch amtliche Stellen. In diesen Fällen staatlicher Dienstleistung 

stellen die von Privatpersonen gegebenenfalls entrichteten Gebühren keine 



wirtschaftliche Gegenleistung für die vom Staat erbrachte Leistung im eigent-

lichen Sinn dar, wie dies bei einer auf dem Markt angebotenen rein 

wirtschaftlichen Dienstleitung der Fall ist. 

 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auf Tätigkeiten, die 

mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind, auch die Bestimmun-

gen des EG-Vertrages über die Niederlassungs- und die Dienstleistungsfrei-

heit, deren Sicherung das Notifizierungsverfahren im Bereich der Dienste der 

Informationsgesellschaft dienen soll, im Regelfall nicht anzuwenden sind (vgl. 

Art. 45 und 55 EG-Vertrag). 

 

Des weiteren wurde in den literae a bis c auch ausgeführt, welche Dienste im 

Sinne des Anhanges V der Richtlinie nicht unter den dort beschriebenen 

Dienstleistungsbegriff fallen. 

 

Z 3 und 4 werden unverändert in die Novelle übernommen. 

 

Z 5 enthält die Definition der "Vorschrift betreffend Dienste" und setzt Art . 1 Z 5 der 

Richtlinie um. 

 

Wesentlich ist, dass es sich um eine "allgemein gehaltene Vorschrift" handeln 

muss. Individuelle Rechtsakte, insbesondere Bescheide sind nicht notifizie-

rungspflichtig. Derartige Rechtsakte betreffend die Dienste der Informationsge-

sellschaft unterliegen somit im Gegensatz zu individuellen Rechtsakten betref-

fend Erzeugnisse, die gemäß der Entscheidung Nr. 3052/95/EG, ABl. Nr. L 321 

vom 30.12.1995, S. 1, der Europäischen Kommission notifizierungspflichtig 

sein können, keiner Mitteilungspflicht auf EU-Ebene. Als Beispiele für allge-

meine Vorschriften betreffend Dienste wären vorstellbar: 

 



- Bestimmungen über den Erbringer von Diensten: Regelungen über persönli-

che Voraussetzungen für den Betrieb bestimmter On-line-Dienste, wie etwa 

Mindestalter, Verlässlichkeit oder Berufserfahrung; 

- Bestimmungen über die Dienste selbst: Regelungen über Gebühren oder 

spezielle Vertragsklauseln bei Diensten, die on-line erbracht werden; und 

- Bestimmungen über den Empfänger von Diensten: Regelungen über persön-

liche Voraussetzungen für die Beteiligung an Glücksspielen über Internet. 

 

Schließlich ist zu beachten, dass die Vorschriften "speziell" auf die genannten 

Dienste abzielen müssen. Dazu wird in Übereinstimmung mit Art. 1 Z 5 der 

Richtlinie genauer festgelegt, welche Vorschriften als speziell auf Dienste der 

Informationsgesellschaft abzielend gelten. Zusätzlich wurde die Negativab-

grenzung der "nicht speziell auf die Dienste der Informationsgesellschaft abzie-

lenden Vorschriften" übernommen. 

 

Die Einschränkung der notifizierungspflichtigen Vorschriften auf solche, die 

speziell auf die genannten Dienste abzielen, grenzt auch den Anwendungsbe-

reich der neuen Notifizierungspflicht wesentlich ein. 

 

Als Beispiel für "speziell auf Dienste der Informationsgesellschaft abzielende" 

Vorschriften kommt das Verbot der Verbreitung bestimmter jugendgefährden-

der Darstellungen, wenn sich dieses ausschließlich auf die Verbreitung auf e-

lektronischem Weg bezieht, in Frage. Als "nicht speziell auf Dienste der Infor-

mationsgesellschaft abzielende" Vorschrift kann ein allgemeines Verbot der 

Verbreitung bestimmter jugendgefährdender Darstellungen in allen Medien, 

anzusehen sein. 

 

Z 6 definiert den Begriff der "technischen Vorschrift". Diese Bestimmung wird in 

Umsetzung des Art. 1 Z 11 Unterabs. 1 der Richtlinie erweitert, indem sie nun 

auch auf Vorschriften betreffend Dienste abzielt. 

 



Z 7: Gleichermaßen wird die Begriffsbestimmung der "technischen De-facto-

Vorschriften" an die erweiterte Richtlinie angepasst (Art. 1 Z 11, Unterabs. 2, 

erster bis dritter Spiegelstrich). 

 

Z 8: Die Definition "Entwurf einer technischen Vorschrift" umfasst nunmehr auch 

Dienstleistungen und setzt Art. 1 Z 12 der Richtlinie um. 

 

Zu § 3 Abs. 5: Diese Bestimmung regelt wie bisher Ausnahmen, die sich sowohl auf  

die Pflicht zur vorherigen Notifizierung als auch auf die Anhörungsfristen be-

ziehen. Sie setzt Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie um und wird um Regelungen für 

Vorschriften betreffend Dienste erweitert. 

 

Z 1 betrifft Vorschriften zur Umsetzung von Gemeinschaftsrecht und setzt Art. 10 

Abs. 1, erster Spiegelstrich, der Richtlinie um. Diese Regelung wird auf Vor-

schriften betreffend Dienste erweitert. In diesem Zusammenhang ist auf die Ju-

dikatur des EuGH (vgl. das Urteil vom 17. September 1996, Kommission/Italien - 

"Muschelgewässer", Rs. C-289/94) hinzuweisen, wonach nur eine vollständige 

Umsetzung eines Gemeinschaftsrechtsaktes der Ausnahmebestimmung unter-

liegt. Eine nur teilweise Umsetzung, etwa durch eine nationale Regelung mit w e-

sentlich beschränkterem Anwendungsbereich als der Gemeinschaftsrechtsakt, 

ist dagegen den Notifizierungspflichten und Anhörungsfristen unterworfen. 

 

Z 2 betrifft die Umsetzung von Verpflichtungen aus einem internationalen Überein-

kommen in der gesamten Gemeinschaft. Diese Bestimmung setzt Art. 10 

Abs. 1, zweiter Spiegelstrich, um und enthält die erforderliche Erweiterung für 

Vorschriften betreffend Dienste. 

 

Z 3 bis 5 bleiben unverändert. 

 

 



Z 6 betrifft Vorschriften zur Beseitigung eines Hemmnisses für eine der Freiheiten 

auf dem Binnenmarkt. Diese Bestimmung setzt Art. 10 Abs. 1, sechster Spie-

gelstrich, der Richtlinie um und wird auf Vorschriften betreffend Dienste erwei-

tert. 

 

§ 4 wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Novelle zur Gänze neu gefasst, 

obwohl einzelne Regelungen inhaltlich unverändert blieben. Neben der Notifi-

zierungspflicht stellen die Anhörungsfristen das zweite wesentliche Element zur 

Erreichung des Zieles der Richtlinie dar, nämlich die Vermeidung der Schaf-

fung von Handelshemmnissen im Bereich des Warenverkehrs und von Beein-

trächtigungen der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, soweit es sich 

um die Dienste der Informationsgesellschaft handelt. Sie sollen es dem Mit-

gliedstaat, der eine Vorschrift erlassen möchte, die ein derartiges Hindernis 

darstellen könnte, ermöglichen, über Probleme in diesem Zusammenhang 

rechtzeitig vor Erlassung der Vorschrift informiert zu werden und 

Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. 

 

Zu beachten ist, dass im Fall eines Entwurfs, der nur einzelne technische Vor-

schriften enthält, die Anhörungsfristen nur für diese Vorschriften gelten, obwohl 

der gesamte Entwurf zu notifizieren ist. 

 

Zu Abs. 1: Der bisherige Gesetzeswortlaut wurde unverändert beibehalten. 

 

Zu Abs. 2: 

 

Z 1: Dieser Tatbestand wurde bezüglich der Vorschriften betreffend Dienste erwei-

tert (Art. 9 Abs. 2 erster Spiegelstrich). 

 

Z 2 regelt die Anhörungsfrist für den Entwurf einer Vorschrift betreffend Dienste, 

die sich im Falle einer ausführlichen Stellungnahme, derzufolge die geplante 

Maßnahme den freien Verkehr von Dienstleistungen oder die Niederlassungs-



freiheit der Betreiber beeinträchtige, auf vier Monate ausdehnt (Art. 9 Abs. 2 

dritter Spiegelstrich). 

 

Abs. 3 übernimmt im wesentlichen den Wortlaut des § 4 Abs. 2 Z 2 lit. a WNotifG 

bezüglich der Anhörungsfrist von 6 Monaten, welche auch für Entwürfe 

betreffend Dienste gilt (Art. 9 Abs. 2 zweiter Spiegelstrich). 

 

Abs. 4 normiert, die bereits bisher in § 4 Abs. 2 Z 2 lit. b WNotifG festgelegte Anhö-

rungsfrist von 12 Monaten. Auf Entwürfe von Vorschriften betreffend Dienste  

findet diese Frist aber nur Anwendung, wenn dem Rat bereits ein Vorschlag 

für eine Regelung vorgelegt wurde (Art. 10 Abs. 3 der Richtlinie).  

 

Anders als in der Richtlinie wurde bereits die konsolidierte Fassung des Ver-

trages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) zitiert (Kund-

machung BGBl. III Nr. 86/1999). 

 

Abs. 5: Eine weitere Verlängerung der Frist auf 18 Monate kann bei Annahme eines 

gemeinsamen Standpunktes durch den Rat hinsichtlich Vorschriften, also 

auch bei Vorschriften betreffend Dienste, erfolgen. 

 

Abs. 6 bis 8 wurden inhaltlich nicht verändert und entsprechen den bisherigen Ab-

sätzen 3 bis 5 WNotifG. 

 

Abs. 9: Die Bestimmung regelt Ausnahmen von den Anhörungsfristen und setzt  

Art. 9 Abs. 7 der Richtlinie um. Sie enthält die erforderlichen Erweiterungen 

im Hinblick auf Vorschriften betreffend Dienste. 

 

Z 1 regelt das Dringlichkeitsverfahren. Für Vorschriften betreffend Dienste gelten 

sowohl die schon bisher festgelegten Dringlichkeitsgründe (Schutz der Ge-

sundheit von Menschen und Tieren, Erhaltung von Pflanzen, Sicherheit) als 

auch der spezielle Grund der öffentlichen Ordnung, der nur bei der Regelung 



von Diensten herangezogen werde kann. Als besonderes Interesse der öffent-

lichen Ordnung wird der Jugendschutz ausdrücklich hervorgehoben. 

 

Z 2: Im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen gibt es in Art. 9 Abs. 7, zweiter 

Spiegelstrich, eine besondere Dringlichkeitsregelung die in Z 2 des Entwurfs 

übernommen wurde. Dabei geht es vor allem um den Schutz von Personen, die 

durch Störungen im Banken- oder Versicherungsbereich schweren finanziellen 

Schaden erleiden könnten. Zu beachten ist, dass darüber hinaus bestimmte 

Vorschriften betreffend Finanzdienstleistungen, bei denen eine rasche Erlas-

sung erforderlich ist, bereits gemäß § 1 Abs. 3 von der Pflicht zur vorherigen 

Notifizierung und von den Anhörungsfristen ausgenommen sind. 

 

Abs. 10   entspricht Absatz 8 WNotifG und wurde inhaltlich nicht geändert. 

 

Abs. 11 regelt die Ausnahme von den Anhörungsfristen für technische De-facto-

Vorschriften gemäß § 2 Z 7 lit. c. Diese Bestimmung setzt Art. 10 Abs. 4 

der Richtlinie um. 

 

Zu Abs. 12: Diese Bestimmung setzt Art. 10 Abs. 3 der Richtlinie um und wurde neu 

aufgenommen. Zur Klarstellung sollen auch diese teilweisen Ausnah-

mebestimmungen für freiwillige Vereinbarungen gemäß § 2 Z 7 lit. b im 

Gesetz festgelegt werden. Es handelt sich um die Ausnahme von der 

Verlängerung der Anhörungsfristen auf 12 bzw. 18 Monate im Fall von 

beabsichtigten oder bereits eingeleiteten Rechtsetzungsverfahren auf 

EU-Ebene. Damit ist bei freiwilligen Vereinbarungen auf allen von der 

Richtlinie erfassten Gebieten, also auch im Bereich der Dienste, eine 

Verlängerung der Anhörungsfrist auf höchstens 4 Monate und aus-

schließlich im Fall einer ausführlichen Stellungnahme möglich. 

 

Abs. 13   entspricht Abs. 10 WNotifG, zusätzlich wurde der Begriff der gemein- 

               schaftsrechtlichen Verpflichtungen aufgenommen.  



 

Zu § 6: Der Wortlaut des neugefassten § 6 dient weiterhin der Umsetzung des 

Art. 12 der Richtlinie; diese wird nunmehr mit der neuen Bezeichnung 

"98/34/EG" angeführt. Demnach wird, wenn nicht schon im Text der kund-

gemachten Vorschrift, die einem Notifizierungsverfahren unterzogen wur-

de, auf die Richtlinie über das Informationsverfahren Bezug genommen 

wird, jedenfalls in der amtlichen Veröffentlichung (das ist in der Regel im 

Landesgesetzblatt für Wien) ein Hinweis auf die genannte Richtlinie auf-

scheinen. 

 

Zu § 7: Diese Bestimmung deklariert, welche Richtlinie durch die Regelung des 

Entwurfes umgesetzt wird. 

 



MA 64 -  EG 236/ 98                                                              Stand: 4/2001  

 

 
Textgegenüberstellung  

 
Gesetz, mit dem das Gesetz über internationale Informationsverfahren und  

Notifizierungen auf dem Gebiet technischer Vorschriften  
(Wiener Notifizierungsgesetz -  WNotifG) geändert wird  

 

geltender Gesetzestext 
 

Entwurfstext 

Geltungsbereich  
 
§ 1. Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen, 
die techn i sche Vorschriften zum Gegenstand 
haben, sind nach Maßg abe völke r rechtlicher 
Verpflichtungen entsprechend den B estim mungen 
di eses Gesetzes e i nem Notifizierungsverfahren 
zu unterziehen, bevor die Erlassung des G e-
setzes oder der Verordnung erfolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
" § 1. (1) Entwürfe von Gesetzen und Veror d-

nungen, die techn i sche Vorschriften zum G e-
genstand haben, sind nach Maßgabe gemei n-
schaftsrechtlicher oder völkerrechtlicher 
Verpflichtungen entspr echend den Bestimmungen 
dieses Geset zes einem Not i fizi erungsverfahren 
zu unterziehen, b evor die E r lassung des G e-
setzes oder der Verordnung erfolgt.  
 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für:  
 
1. Maßnahmen, die im Rahmen des EG - Vertrages 

zum Schutz von Personen, insbesondere der 
Arbei t nehmer, bei der Ve r wendung von E r-
zeugnissen für erforderlich gehalten we r-
den, sofern di ese Maßnahmen keine Au swi r-
kungen auf diese E r zeugnisse haben;  

 
2. Hörfunkdienste;  
 
3. Fernsehdienste gemäß Art. 1 lit. a der 

Rich t linie 89/552/EWG zur Koordinierung 
bestimmter Rechts -  und Verwaltungsvo r-
schriften der Mi t gliedstaaten über die 
Ausübung der Fernse ht ätigkeit, ABl. Nr. L 
298 vom 17.10.1989, S. 23, in der Fa ssung 
der Richtlinie 97/36/EG, ABl. Nr. L 202 
vom 30.07.1997, S. 1;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestimmter Rechts -  und Verwaltungsvo r-
schriften der Mi t gliedstaaten über die 
Ausübung der Fernse ht ätigkeit, ABl. Nr. L 
298 vom 17.10.1989, S. 23, in der Fa ssung 
der Richtlinie 97/36/EG, ABl. Nr. L 202 
vom 30.07.1997, S. 1;  

 
4. Vorschriften über Angelegenheiten, die 

einer Gemei nschaft sregelung im Bereich der 
Teleko mmunikation sdienste gemäß der Rich t-
linie 90/387/EWG,  
ABl. Nr. L 192 vom 24.07.1990, S. 1, in 
der Fassung der Richtlinie 97/51/EG, ABl. 
Nr. L 295 vom 29.10.1997, S. 23, unterli e-
gen;  

 
5. Vorschriften über Angelegenhei ten, die 

einer Gemei nschaft sregelung im Bereich der 
Finan zdienstleistungen unterliegen, die im 
Anhang VI der Richtlinie 98/34/EG über ein 
Inform at i onsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften, ABl. 
Nr. L 204 vom 21.07.1998, S. 37, in der 
Fassung der Rich t linie 98/48/EG, ABl. Nr. 
L 217 vom 05.08.1998, S. 18, nicht a b-
schließend aufg ezählt sind;  

 
(3) Auf Vorschriften, die von geregelten 

Märkten im Sinne der Richtlinie 93/22/EWG ü-
ber Wertpapie r dienstleistungen, ABl. Nr. L 
141 vom 11.06.19 93, S. 27, anderen Märkten 
oder Stellen, die auf di esem Gebiet Clearing -  
oder Abrechnung saufgaben wahrnehmen, erlassen 
werden oder für diese ge l ten, ist nur § 4 
Abs. 8 dieses Gesetzes anzuwenden."  
 
 



Begriffsbestimmungen  
 
§ 2. Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet:  
 
1. Erzeugnis: Alle Erzeugnisse, die gewer b-
lich hergestellt werden, sowie alle landwir t-
schaftl i chen Erzeugnisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. § 2 lautet:  
 
"§ 2. Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet  

 
1.  Erzeugnis: Alle Erzeugnisse, die gewer b-

lich hergestellt we r den, sowie alle lan d-
wir t schaftlichen Erzeugnisse ei nschlie ß-
lich Fischprodukte.  

 
2.  Dienst: Eine Dienstleistung der Inform a-

tion sgesellschaft, das heißt jede in der 
Regel g egen Entgelt elektronisc h im Fer n-
absatz und auf individuellen Abruf eines 
Empfängers e r brac hte Dienstleistung.  

 
Im Sinne dieser Definition bezeichnet der 
Ausdruck:  

 
a)  im Fernabsatz erbrachte Dienstlei s-

tung: e i ne Diens t lei stung, die ohne 
gleichzeitige physische Anwese nheit der 
Vertragsparteien erbracht wird, wobei 
Dien ste, bei deren Erbringung der Er b-
ringer oder der Em pfänger gleichzeitig 
physisch anwesend sind, selbst wenn d a-
bei elektronische Geräte benutzt werden, 
nicht unter diese Bestimmung fa l len;  

b)  elektronisch erbrachte Di enstlei s-
tung: eine Dienstlei stung, die mittels 
Geräten für die elektronische Vera r bei-
tung, ei nschließlich digitaler Kompre s-
sion, und Speicherung von Daten am Au s-
gangspunkt gesendet und am En dpunkt em p-
fangen und vollständig über Draht, über 
Funk, auf o ptischem oder anderem elek t-
romagnetischem Wege g esendet, weiterg e-
leitet und empfangen wird, wobei Diens -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Technische Spezifikation: Spezifikation, 
die in einem Schriftstück enthalten ist, das 
Merkmale für ein Er zeugnis vorschreibt, wie 
Qualitätsstufen, Gebrauchstauglichkeit, S i-
cherheit oder Abmessu ngen, einschließlich der 
Vorschriften über Ve r kaufsbezeichnung, Term i-
nologie, Symbole, Prüfu ngen und Prüfverfa h-
ren, Verpackung, Kennzeichnung und B eschri f-
tung des Erzeugnisses sowie über Konform i-
tätsbewe r tungsverfahren.  
 
 
3. Sonstige Vorschrift: Eine Vorschrift für 
ein Erzeugnis, die keine technische Spezif i-
kation ist und insbesondere zum Schutz der 
Verbraucher oder der Umwelt erlassen wird und 
die den Leben szyklus des E rzeugnisses nach 
dem Inve r kehrbringen b etrifft, wie Vorschri f-
ten für Gebrauch, Wiede r ve r wertung, Wiede r-
verwendung oder Beseitigung, sofern di ese 
Vorschriften die Zusammensetzung oder die Art 
des E r zeugnisses bzw. seine Vermarktung w e-
sentlich beeinflussen können.  

  te, die zwar mit elektronischen Geräten, 
aber in mat erieller Form erbracht we r-
den, nicht unter diese B estimmung fa l-
len;  

c)  auf individuellen Abruf eines E mp-
fängers erbrachte Diens t leistung: eine 
Dienstlei stung, die durch die Übertr a-
gung von Daten auf individuelle Anford e-
rung erbracht wird, wobei Dienste, die 
im Wege einer Übertr agung von Daten ohne 
individuellen Abruf gleichzeitig für e i-
ne unbegrenzte Zahl von einzelnen Em p-
fängern erbracht werden (Punkt - zu -
Mehrpunkt - Übertragung), nicht u nter di e-
se Bestimmung fallen.  

 
3. Technische Spezifikation: Spezifikation, 

die in einem Schrif t stück enthalten ist, 
das Merkmale für ein Erzeu gnis vo r-
schreibt, wie Qualitätss tufen, Gebrauch s-
tauglic hkeit, S i che r heit oder Abmessungen, 
einschließlich der Vorschriften über Ve r-
kaufsbezeichnung, Term i nologie, Symbole, 
Prüfungen und Prüfverfa hren, Verpackung, 
Kennzeichnung und B eschri f tung des Erzeu g-
nisses s owie über Konform i tätsbewe r tung s-
verfahren.  

 
4. Sonstige Vorschrift: Eine Vorschrift für 

ein Erzeugnis, die ke i ne technische Spez i-
fikation ist und insbesondere zum Schutz 
der Verbra ucher oder der Umwelt erlassen 
wird und die den Lebenszyklus des Erzeu g-
nisses nach dem Inverkehrbringe n betrifft, 
wie Vorschriften für Gebrauch, Wiederve r-
wertung, Wiederverwe ndung oder Beseit i-
gung, sofern diese Vo r schri f ten die Zusa m-
mensetzung oder die Art des Erzeugnisses 
bzw. seine Vermarktung w esentlich beei n-
flussen können.  



des E r zeugnisses bzw. seine Vermarktung w e-
sentlich beeinflussen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Technische Vorschrift: Technische Spezif i-
kati onen sowie sonst i ge Vorschriften ei n-
schließlich der einschlägigen Verwa l tungsvo r-
schriften, deren B eachtung de iure oder de 
facto (Z 5) für das I nve r kehrbringen oder die 
Verwe ndung im Land Wien ve r bindlich ist, s o-
wie -  vorbehaltlich der Bestimmu ngen des § 3 
Abs. 5 -  der Rechts -  und Verwaltung svo r-
schriften, mit denen Herstellung, Ei nfuhr, 
I nverkehrbringen oder Verwe ndung eines E r-
zeugnisses ve r boten wird.  

mensetzung oder die Art des Erzeugnisses 
bzw. seine Vermarktung w esentlich beei n-
flussen können.  

 
5. Vorschrift betreffend Dienste: Eine al l-

gemein gehaltene Vo r schrift über den Z u-
gang zu den in Z 2 genannten Diensten und 
über deren Betreibung, insbesondere B e-
stimmungen über den Erbringer von Dien s-
ten, den Em pfänger von Diensten und über 
die Dienste selbst, nicht jedoch Vo r-
schrift en, die nicht speziell auf diese 
Dienste abzielen.  

 
Im Sinne dieser Definition gilt eine Vo r-
schrift als speziell auf Dienste der I n-
form ationsgesellschaft abzielend, wenn sie 
nach ihrer Begründung und ihrem Wortlaut 
insgesamt oder in Form einzelner Besti m-
mungen au sdrüc klich und gezielt auf die 
Regelung dieser Dienste abstellt.  

 
Im Sinne dieser Definition ist eine Vo r-
schrift nicht als speziell auf die Dienste 
der Informationsgesellschaft a bzielend zu 
betrachten, wenn sie sich lediglich ind i-
rekt oder im Sinne  eines Nebeneffekts auf 
diese Dienste auswirkt.  

 
6. Technische Vorschrift: Technische Spez i-

fik ationen, sonstige Vorschriften oder 
Vorschri f ten betreffend Dienste ei n-
schlie ßlich der einschlägigen Verwaltung s-
vorschriften, deren Beac htung rechtlich 
oder de facto (technische De - facto -
Vorschrift) für das Inverkehrbri ngen von 
Produkten und deren Verwe ndung, die 
Erbri ngung eines Dienstes oder die Niede r-
la ssung eines Er bringers von Diensten im 
Land Wien verbindlich ist, sowie die 
Rechts -  und Verwaltungsvorschriften , mit 
denen die He r stellung, die Einfuhr, das 
Inverkehrbringen oder die Ve r wendung eines 
Erzeugnisses oder die Erbringung oder die 



schriften, mit denen Herstellung, Ei nfuhr, 
I nverkehrbringen oder Verwe ndung eines E r-
zeugnisses ve r boten wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Technische De - facto - Vorschriften sind in s-
beso ndere:  
 
a) die Rechts -  oder Verwaltungsvorschriften, 
in denen entw eder auf technische Spezifikat i-
onen bzw. sonstige Vorschriften oder auf B e-
rufskodizes bzw. Verhaltenskodizes, die i h-
rerseits einen Verweis auf technische Spez i-
fikationen oder sonstige Vo r schriften entha l-
ten, verwiesen wird und deren Ei nhaltung eine 
Konformität mit den durch die genan nten 
Rechts -  oder Verwaltungsvorschriften festg e-
legten Bestimmungen verm uten läßt;  
 
 
 
b) freiwillige Vereinbarungen, bei denen das 
Land Wien Ve r trag spartei ist und die im ö f-
fentlichen Interesse die Einhaltung von tec h-
nischen Spezif i kationen und sonstigen Vo r-
schriften mit Ausnahme der Vergabevorschri f-
ten im öffentlichen B escha f fungswesen b ezwe-
cken;  
 
c) die technischen Spezifikationen bzw. son s-
tigen Vorschri f ten, die mit steuerlichen oder 
finanzie l len Maßnahmen ve r bunden sind, die 
auf den Verbrauch der Erzeugnisse Einfluß h a-
ben, indem sie die Einhaltung dieser techn i-
schen Spezif i kationen bzw. sonstigen Vo r-
schriften fördern; dies gilt nicht für tec h-
nische Spezifikationen bzw. sonstige Vo r-
schriften, die die nationalen Systeme der s o-

Erbri ngung eines Dienstes oder die Niede r-
la ssung eines Er bringers von Diensten im 
Land Wien verbindlich ist, sowie die 
Rechts -  und Verwaltungsvorschriften , mit 
denen die He r stellung, die Einfuhr, das 
Inverkehrbringen oder die Ve r wendung eines 
Erzeugnisses oder die Erbringung oder die 
Nutzung eines Dien stes oder die Niederla s-
sung als Erbringer von Diensten verboten 
werden.  

 
7. Technische De - facto - Vorschriften sind 

insb esondere:  
 

a)  die Rechts -  oder Verwaltungsvo r-
schriften, in denen en t weder auf techn i-
sche Spezifik ationen, sonstige Vo r-
schri f ten oder Vo r schriften betreffend 
Dienste oder auf B eruf skodizes bzw. Ve r-
haltenskodizes, die i hrerseits einen 
Ver weis auf technische Sp ezifikationen, 
sonstige Vorschriften oder Vorschriften 
betreffend Dienste enthalten, verwiesen 
wird und deren Einha l tung eine Konform i-
tät mit den durch die genannten Rechts -  
oder Verwaltungsvorschriften fes t gele g-
ten Bestimmungen vermuten lässt;  

b)  freiwillige Vereinbarungen, bei d e-
nen das Land Wien Ve r tragspartei ist und 
die im ö f fentlichen Interesse die Ei n-
hal tung von technischen Spezifikationen, 
sonst i gen Vo r schri f ten oder Vorschriften 
betreffend Dienste, mit Ausnahme der 
Vergabevorschri f ten im öffentl i chen B e-
schaffungsw esen, b ezwecken;  

c)  die technischen Spezifikationen, 
sonstigen Vorschri f ten oder Vorschriften 
betreffend Dienste, die mit steuerlichen 
oder fina nziellen Maßnahmen verbunden 
sind, die auf den Verbrauch der Erzeu g-
nisse oder die I nanspruchnahme der 
Dienste Einfluss h aben, indem sie die 
Einhaltung dieser technischen Spezif i ka-
tionen, sonstigen Vorschriften oder Vo r-



finanzie l len Maßnahmen ve r bunden sind, die 
auf den Verbrauch der Erzeugnisse Einfluß h a-
ben, indem sie die Einhaltung dieser techn i-
schen Spezif i kationen bzw. sonstigen Vo r-
schriften fördern; dies gilt nicht für tec h-
nische Spezifikationen bzw. sonstige Vo r-
schriften, die die nationalen Systeme der s o-
zi alen S i cherheit betreffen.  
 
 
 
 
 
 
6. Entwurf einer technischen Vorschrift: Text 
ei ner techn i schen Spezifikation oder einer 
sonstigen Vorschrift ei nschlie ßlich Verwa l-
tungsvorschriften, der ausgearbeitet worden 
ist, um diese Spezif i kation als technische 
Vorschrift festz uschreiben oder letztlich 
fes t schreiben zu lassen, und der sich im St a-
dium der Ausarbeitung befindet, in dem noch 
wesentl i che Änderungen möglich sind.  
 
 
 
 
 
(5) Notifizierungen sind nicht erforderlich 
für Entwürfe von Gese t zen und Verordnungen, 
die tec hnische Vorschriften zum Gegen stand 
haben, sofern diese:  
 
1. den verbindlichen Gemeinschaftsrechtsa k-
ten, mit denen techn i sche Spezifikationen in 
Kraft g esetzt werden, nac hkommen; 
 

betreffend Dienste, die mit steuerlichen 
oder fina nziellen Maßnahmen verbunden 
sind, die auf den Verbrauch der Erzeu g-
nisse oder die I nanspruchnahme der 
Dienste Einfluss h aben, indem sie die 
Einhaltung dieser technischen Spezif i ka-
tionen, sonstigen Vorschriften oder Vo r-
schriften betre f fend Dienste fö r dern; 
dies gilt nicht für technische Spez i f i-
kationen, sonstige Vorschriften oder 
Vor schri ften betre f fend Dienste, die die 
nat i onalen Syst eme der sozialen S i che r-
heit betreffen.  

 
8. Entwurf einer technischen Vorschrift: 

Text einer techn i schen Spezifikation, e i-
ner son stigen Vorschrift oder e i ner Vo r-
schrift betreffend Dienste einschließlich 
Verwa l tungsvorschriften, der ausgearbeitet 
worden ist, um di ese als technische Vo r-
schrift fes t zuschreiben oder letz t lich 
festschreiben zu lassen, und der sich in 
einem St adium der Ausarbeitung befindet, 
in dem noch wesentl i che Änderungen möglich 
sind."  

 
3. § 3 A bs. 5 lautet:  

 
"(5) Notifizierungen sind nicht erforderlich 

für Entwürfe von G esetzen und Verordnungen, 
die tec hnische Vorschriften zum G egenstand 
haben, sofern diese:  

 
1.  den verbindlichen Gemeinschaftsrechtsa k-

ten, mit denen technische Spezifikationen 
oder Vorschriften betreffend Dienste in 
Kraft g esetzt werden, nachkommen;  



 
2. Verpflichtungen aus einem internationalen 
Über einkommen e r fü l len, wodurch gemeinsame 
technische Spezifikationen in der Gemei n-
schaft in Kraft g esetzt werden;  
 
 
3. Schutzklauseln in Anspruch nehmen, die in 
ve r bindlichen G emeinschaftsrechtsakten en t-
halten sind;  
 
4. Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 92/59/EWG des 
Rates vom 29. Juni 1992 über die allgemeine 
Produk t sicherheit, ABl. der EG Nr. L 228 vom 
11. August 1992, S. 24, anwenden;  
 
 
5. lediglich einem Urteil des Gerichtshofs 
der Eu ropäischen G emeinschaften nachkommen;  
 
 
6. lediglich eine technische Vorschrift im 
Sinne des § 2 Z 4 und 5 zum Zwecke der Bese i-
tigung eines Handelshemmni sses entspr echend 
einem Antrag der Kommission ändern.  
 
 
 
 
 
Anhörungsfristen und Sofortmaßnahmen  
 
§ 4. (1) Die Anhörungsfrist beginnt mit Ei n-
gang der Notifizi erung bei der Europäischen 
Kommission und beträgt drei M onate.  
 
 

 
2.  Verpflichtungen aus einem internationalen 

Überei nkommen erfüllen, wodurch gemeinsame 
technische Spezifikationen oder Vorschri f-
ten betreffend Dienste in der Gemeinschaft 
in Kraft ge setzt werden;  

 
3.  Schutzklauseln in Anspruch nehmen, die in 

verbindl i chen Gemeinschaftsrechtsakten 
ent halten sind;  

 
4.  Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 92/59/EWG 

des Rates vom 29. Juni 1992 über die al l-
gemeine Produktsicherheit, ABl. der EG Nr. 
L 228 vom 11. August 1992,  
S. 24, anwenden;  

 
5.  lediglich einem Urteil des Gerichtshofes 

der Europä i schen Gemeinschaften nachko m-
men;  

 
6.  lediglich eine technische Vorschrift im 

Sinne des § 2 Z 6 und 7 zum Zwecke der B e-
seitigung eines Handel shemmnisses oder -  
in Bezug au f Vorschriften betreffend 
Dienste -  eines Hem mnisses für den freien 
Dienstlei stungsverkehr oder die Niederla s-
sungsfreiheit von Betre i bern entsprechend 
einem Antrag der Kommission ändern."  

 
4. § 4 lautet:  
 
"§ 4. (1) Die Anhörungsfrist beginnt mit 

Eingang der Notif i zi erung bei der Europä i-
schen Kommission und beträgt drei Monate.  

 
 



 
(2) Diese Frist verlängert sich  
 
 
1. für den Entwurf einer technischen Vo r-
schrift in Form einer freiwi l ligen Vereinb a-
rung, bei der das L and Wien Vertragspa r tei 
ist und die im öffentl i chen Interesse die 
Einhaltung von technischen Sp ezi fikationen 
und sonstigen Vorschriften mit Au snahme der 
Vergab evorschriften im öffentlichen B escha f-
fungswesen bezweckt, auf vier Monate, wenn 
die Europä i sche Kommission oder ein Mitglie d-
staat innerhalb von drei Monaten nach der Ü-
bermittlung im Rahmen des Notifizi erungsve r-
fahrens eine au sführliche Stellungnahme a b-
gibt, derzufolge die geplante Maßnahme El e-
mente enthält, die den fre i en Warenverkehr im 
Rahmen des Bi nnenmarktes beei nträchtigen 
könnten;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. für jeden anderen Entwurf einer techn i-
schen Vorschrift  
 
a) auf sechs Monate, wenn die Europäische 
Kommission oder ein Mitgliedstaat innerhalb 
von drei Monaten nach der Übe r mittlung eine 
ausführliche Stellungnahme abgibt, derzufolge 
die geplante Ma ßnahme Elemente enthält, die 
den freien W arenve r kehr im Rahmen des Binne n-
marktes beeinträchtigen könnten;  

 
(2) Diese Frist verlängert sich auf vier M o-

nate  
 
1.  für den Entwurf einer technischen Vo r-

schrift in Form e i ner freiwilligen Verei n-
barung, bei der das Land Wien Vertragspa r-
tei ist und die im öffentlichen Interesse 
die Einhaltung von technischen Spezifik a-
tionen, sonstigen Vo r schriften oder Vo r-
schriften betreffend Dien ste, mit Ausnahme 
der Vergab evorschriften im öffentlichen 
Beschaffungswesen, bezweckt, wenn die E u-
ropäische Kommission oder ein Mi t glie d-
staat i nnerhalb von drei Monaten nach der 
Übermittlung im Rahmen des Notif i zi erung s-
verfahrens eine ausführliche Stellun gnahme 
abgibt, derzufolge die geplante Maßna hme 
Elemente en t hält, die den freien Warenve r-
kehr im Rahmen des Binne nmarkt es beei n-
träc htigen könnten,  

 
2.  für den Entwurf einer Vorschrift betre f-

fend Dienste, wenn die Europäische Kommi s-
sion oder ein Mitglie dstaat innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang der Mi t teilung 
eine ausführliche Stellungnahme abgibt, 
derz ufolge die geplante Maßnahme Elemente 
enthält, die den freien Verkehr von 
Dienstleistu ngen oder die Niede r la ssung s-
freiheit der Betreiber im Rahmen des Bi n-
nenmar ktes beeinträchtigen könnten.  

 
(3) Diese Frist verlängert sich auf sechs 

Monate für jeden nicht von Abs.  2 erfass ten 
Entwurf einer technischen Vo r schrift, wenn 
die Europäische Ko mmission oder ein Mitglie d-
staat innerhalb von drei Monaten nach der Ü-
bermittlung eine ausführliche Stellungnahme 
abgibt, derzufolge die geplante Ma ßnahme El e-
mente enthält, die den freien Warenve r kehr im 
Rahmen des Binnenmarktes beei nträchtigen 
könnten.  



Kommission oder ein Mitgliedstaat innerhalb 
von drei Monaten nach der Übe r mittlung eine 
ausführliche Stellungnahme abgibt, derzufolge 
die geplante Ma ßnahme Elemente enthält, die 
den freien W arenve r kehr im Rahmen des Binne n-
marktes beeinträchtigen könnten;  
 
 
b) auf zwölf Monate, wenn die Europäische 
Kommission i nnerhalb von drei Monaten nach 
der Übermit t lung en tweder  
 
 
 
aa) ihre Absicht bekanntgibt, für den gle i-
chen Gegenstand eine Richtlinie, eine Veror d-
nung oder eine Entscheidung im Sinne des Art. 
189 des Ve r trages zur Gründung der Europä i-
schen Gemei nschaft in der Fassung des Vertr a-
ges über die Europäische Union vorzuschlagen 
oder anzunehmen, oder  
 
bb) die Feststellung bekanntgibt, daß der 
Entwurf der techn i schen Vorschrift einen G e-
genstand b etrifft, für welchen dem Rat der 
Europäischen G emeinschaft ein Vorschlag für 
eine Richtlinie, eine Verodnung oder eine 
Entscheidung im Sinne des Art. 189 des Ve r-
trages zur Gründung der Europäischen Gemei n-
schaft in der Fa ssung des Vertrages über die 
Europ äische Union vorgelegt worden ist;  
 
c) auf 18 Monate, wenn der Rat der Europä i-
schen Gemei nschaft innerhalb der vorstehenden 
zwölfmon atigen Frist einen gemeins amen Stan d-
punkt festlegt.  
 

staat innerhalb von drei Monaten nach der Ü-
bermittlung eine ausführliche Stellungnahme 
abgibt, derzufolge die geplante Ma ßnahme El e-
mente enthält, die den freien Warenve r kehr im 
Rahmen des Binnenmarktes beei nträchtigen 
könnten.  
 
 

(4) Diese Frist verlängert sich auf zwölf 
Monate, wenn die Eur opäische Kommission i n-
nerhalb von drei Monaten nach der Übe r mit t-
lung des Entwurfes einer technischen Vo r-
schrift entweder  

 
1.  ihre Absicht bekannt gibt, für den gle i-

chen Gegenstand mit Ausnahme der Vo r-
schriften betreffend Dienste eine Richtl i-
nie, eine Ve r ordnung oder eine Entsche i-
dung im Sinne von Art. 249 EGV vorzuschl a-
gen oder zu erla ssen, oder  

 
 
2.  die Feststellung bekannt gibt, dass der 

Ent wurf einer techn i schen Vorschrift einen 
Gegenstand betrifft, für welchen dem Rat 
der Europäischen Gemeinschaft ein Vo r-
schlag für eine Richtlinie, eine Veror d-
nung oder eine Entscheidung im Sinne von 
Art. 249 EGV vorg elegt wo r den ist.  

 
 
 

(5) Diese Frist verlängert sich auf 18 Mon a-
te, wenn der Rat der Europäischen Gemei n-
schaft inne r halb der vorstehenden zwölfm ona-
tigen Frist einen gemeinsamen Standpunkt 
fes t legt.  



 
(3) Die Fristen nach Abs. 2 Z 2 lit. b und c 
gel ten nicht mehr,  
 
a) wenn die Europäische Kommission mitteilt, 
daß sie auf ihre A bsicht verzichtet, einen 
verbindl i chen Gemeinschaftsrecht sakt vo r zu-
schalgen oder zu erlassen, oder  
 
 
b) wenn die Europäische Kommission die Rüc k-
nahme ihres En t wurfs oder Vorschlags mi t-
teilt, oder  
 
c) sobald ein verbindlicher Gemeinschaft s-
rechtsakt von der Eur opäischen Kommission o-
der vom Rat der Europäischen Gemei nschaft e r-
lassen worden ist.  
 
 
(4) Die rücklangenden Bemerkungen der Europ ä-
ischen Kommiss i on oder anderer Mitgliedsta a-
ten sind bei der weit eren Ausarbeitung der 
technischen Vo r schrift soweit wie mö glich zu 
berücksichtigen.  
 
(5) Der endgültige Wortlaut einer tech nischen 
Vor schrift ist unve r züglich entsprechend § 3 
Abs. 1 der Europäischen Kommission mitzute i-
len.  
 
(6) Die Abs. 1, 2 und 3 gelten nicht, wenn es 
aus dringenden Grü nden, die durch eine ernste 
und u nvorhersehbare Situat i on entsta nden sind 
und sich auf den Gesundheitsschutz von Mensch 
und Tier, auf den Erhalt von Pflanzen oder 
auf die Sicherheit beziehen, erforderlich ist 
-  ohne die Möglichkeit einer vorherigen Ko n-
sulation -  in kürzester Frist technische Vo r-
schriften auszuarbeiten, um sie u nverzüglich 
zu er lassen und in Kraft zu setzen. In der im 
§ 3 g enannten Mitteilung ist die Dringlic h-
keit der betreffenden Maßnahme zu begründen.  

 
(6)  Die Fristen nach Abs. 4 und 5 gelten 

nicht mehr,  
 

a)  wenn die Europäische Kommission mi t-
teilt, dass sie auf ihre Absicht ve r-
zichtet, e i nen verbindlichen G emei n-
schaftsrechtsakt vorzuschlagen oder zu 
erla ssen, oder  

 
b)  wenn die Europäische Kommission die 

Rücknahme ihres Entwurfs oder Vo r-
schlags mi t teilt, oder  

 
c)  sobald ein verbindlicher 

Gemei nschaft srechtsakt von der 
Europäischen Kommission oder vom Rat 
der Europä i schen Gemeinschaft e r lassen 
worden ist.   

 
(7) Die rücklangenden Bemerkungen der Eur o-

päi schen Ko mmission oder anderer Mitglie d-
staaten sind bei der weit eren Ausa r beitung 
der technischen Vo r schrift soweit wie mö glich 
zu berüc ksichtigen.  

 
(8) Der endgültige Wortlaut einer techn i-

schen Vorschrift ist u nverzüglich entspr e-
chend § 3 Abs. 1 der Europäischen Kommission 
mitzuteilen.  
 

(9) Die Abs. 1 bis 6 gelten nicht,  
 
1.  wenn es aus dringende n Gründen, die durch 

ei ne ernste und unvorhersehbare Situation 
ent standen sind und sich auf den Schutz 
der G esundheit von Menschen und Ti eren, 
die Erha l tung von Pflanzen oder die S i-
cherheit und, sofern es sich um Vorschri f-
ten betreffend Dienste ha ndelt, auch auf 
die öffentl i che Ordnung, insbesondere auf 
den Jugendschutz beziehen, erforderlich 
ist, ohne die Möglic hkeit einer vorherigen 
Konsu l tation in kürze ster Frist technische 



-  ohne die Möglichkeit einer vorherigen Ko n-
sulation -  in kürzester Frist technische Vo r-
schriften auszuarbeiten, um sie u nverzüglich 
zu er lassen und in Kraft zu setzen. In der im 
§ 3 g enannten Mitteilung ist die Dringlic h-
keit der betreffenden Maßnahme zu begründen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Die Abs. 1 bis 6 gelten nicht in dem im  
§ 3 Abs. 5 genannten Fällen.  
 
 
(8) Die Abs. 1, 2, 3 und 6 gelten nicht für 
Rechts -  und Verwa l tung svorschriften, die in 
bezug auf ein Herstellungsverbot e r lassen 
wer den, sofern diese Bestimmungen kein Hi n-
dernis für den freien W arenverkehr darste l-
len.  
 
(9) Die Abs. 1, 2, 3 und 6 gelten nicht für 
tec hnische Spezif i kation bzw.  sonstige Vo r-
schriften, die mit steuerlichen oder fina n-
ziellen Maßnahmen verbunden sind, die auf den 
Verbrauch der Erzeu gnisse Einfluß haben, i n-
dem sie die Ei nhaltung di eser technischen 
Spezifikation bzw. sonstigen Vo r schriften 
fördern; dies gilt nicht für technische Sp e-
zifikationen bzw. sonstige Vorschriften, die 
die nat i onalen Systeme der sozialen Siche r-
heit betreffen.  

die Erha l tung von Pflanzen oder die S i-
cherheit und, sofern es sich um Vorschri f-
ten betreffend Dienste ha ndelt, auch auf 
die öffentl i che Ordnung, insbesondere auf 
den Jugendschutz beziehen, erforderlich 
ist, ohne die Möglic hkeit einer vorherigen 
Konsu l tation in kürze ster Frist technische 
Vorschriften auszuarbe i ten, um sie u nve r-
züglich zu erlassen und in Kraft zu se t-
ze n,  

 
2.  wenn es aus dringenden Gründen, die durch 

ei ne ernste S i tuation entstanden sind und 
sich auf den Schutz der Siche r heit und der 
Inte grität des Finanzsystems, insb esondere 
auf den Schutz der Einleger, der Anleger 
und der Ve r sicherten, beziehen, erforde r-
lich ist, unve r züglich Vorschriften 
betre f fend die Finan zdienstleistu n-
gen  zu  erlassen  und  in  Kraft  zu  setzen.  
 

  In der in § 3 genannten Mitteilung ist die 
Dringlichkeit der betreffenden Maßnahme zu 
begründen.  

 
 
(10) Die Abs. 1 bis 6 und 9 gelten nicht für 

Rechts -  und Verwa l tungsvorschriften, die in 
Bezug auf ein Herstellung sverbot erlassen 
werden, sofern diese Bestimmungen kein Hi n-
dernis für den freien Warenverkehr darste l-
len.  

 
(11) Die Abs. 1 bis 6 und 9 gelten nicht für 

technische Sp ezifik ationen, sonstige Vo r-
schriften oder Vorschriften betre f fend Dien s-
te, die mit steuerlichen oder finanziellen 
Maßnahmen verbunden sind, die auf den 
Verbrauch der Erzeugnisse oder die Ina n-
spruchnahme der Dienste Einfluss haben, indem 
sie die Einhaltung dieser techn i schen  Spez i-
fikationen, sonst i gen Vorschriften oder Vo r-
schri f ten betreffend Dienste fördern, dies 
gilt nicht für technische Spezifikat i onen, 



dem sie die Ei nhaltung di eser technischen 
Spezifikation bzw. sonstigen Vo r schriften 
fördern; dies gilt nicht für technische Sp e-
zifikationen bzw. sonstige Vorschriften, die 
die nat i onalen Systeme der sozialen Siche r-
heit betreffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) sofern nach anderen völkerrechtlichen 
Ver pflichtungen au sdrücklich festgelegte 
Fristen ei nzuhalten sind, die von den Abs . 1, 
2, 3, 6, 7, 8 und 9 abweichen, muß auch deren 
Ei nhal tung erfo l gen.  
 
 
 
Kundmachung  
 
§ 6. In die Kundmachung von Gesetzen und Ve r-
or dnungen, die eine notifizierte technische 
Vor schrift enthalten, ist ein Hinweis au f zu-
nehmen, der auf die Richtlinie 83/189/EWG B e-
zug nimmt.  
 
 
 

Maßnahmen verbunden sind, die auf den 
Verbrauch der Erzeugnisse oder die Ina n-
spruchnahme der Dienste Einfluss haben, indem 
sie die Einhaltung dieser techn i schen  Spez i-
fikationen, sonst i gen Vorschriften oder Vo r-
schri f ten betreffend Dienste fördern, dies 
gilt nicht für technische Spezifikat i onen, 
sonstige Vo r schriften oder Vorschriften 
betreffend Dienste, die die nati onalen Syst e-
me der sozialen Sicherheit betreffen.  

 
(12) Die Abs. 4 und 5 sowie 6 gelten nicht 

für freiwillige Verei nbarungen, bei denen das 
Land Wien Vertragspartei ist und die im ö f-
fentlichen Interesse die Einhaltung von tec h-
ni schen Spezif i kati onen, sonstigen Vorschri f-
ten oder Vorschri f ten betreffend Di enste mit 
Ausnahme der Vergabevo r schri f ten im öffentl i-
chen Bescha f fungswesen, b ezwecken.  

 
(13) Sofern nach anderen 

gemeinschaftsrech t l i chen oder 
völke r rechtlichen Verpflichtungen 
ausdrücklich festgelegte Fristen einz uhalten 
sind, die von den Abs. 1 bis 6 und 9 bis 12 
abweichen, muss auch deren Einhaltung erfo l-
gen."   
 
5. § 6 lautet:  
 

" § 6. In die Kundmachung von Gesetzen und 
Ver ordnu ngen, die eine notifizierte techn i-
sche Vo r schrift enthalten, ist ein Hinweis 
auf zunehmen, der auf die Richtlinie 98/34/EG 
Bezug  nimmt."  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Nach § 6 wird folgender § 7 samt Übe r-
schrift angefügt:  
 
" Schlussbestimmung 
 
§ 7. Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie 

98/34/EG über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der Normen und techn i schen Vo r-
schriften, ABl. Nr. L 204 vom 21.07.1998,  
S. 37, in der Fassung der Richtlinie 
98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 05.08.1998, S. 
18, umgesetzt."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 


